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(57) Zusammenfassung: Zum Ermöglichen einer besonders
effizienten Nutzung einer Ladestation (3) betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zum automatischen Entriegeln einer La-
deanordnung (1), bei welcher ein elektrisch antreibbares
Kraftfahrzeug (2) mit einer Ladestation (3) verbunden ist.
Hierbei erfolgt ein automatisches Entriegeln einer mechani-
schen Verbindung zwischen der Ladestation (3) und dem
Kraftfahrzeug (2), sobald ein vorgegebener Ladezustand bei
einer Batterie (4) des Kraftfahrzeugs (2) erreicht worden ist.
Überdies wird ein Entriegelungssignal mittels des Kraftfahr-
zeugs (2) generiert, sobald die mechanische Verbindung
entriegelt worden ist. Anschließend wird das generierte Ent-
riegelungssignal an die Ladestation (3) übertragen, welche
infolgedessen signalisiert, dass die Ladestation (3) frei ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum au-
tomatischen Entriegeln einer Ladeanordnung sowie
ein Kraftfahrzeug.

[0002] Aus der DE 10 2013 015 954 A1 ist be-
reits ein Verfahren zum Aufladen einer Energiever-
sorgungseinheit eines Elektrokraftfahrzeugs mit elek-
trischer Energie von einer elektrischen Ladestation
bekannt. Hierbei wird ein Ladekabel der Ladestati-
on vor Beginn eines Ladevorgangs am Elektrokraft-
fahrzeug verriegelt. Nach Empfang eines universel-
len Freigabesignals durch das Elektrokraftfahrzeug
wird die Verriegelung des Ladekabels freigegeben,
wenn der Ladevorgang zu diesem Zeitpunkt abge-
schlossen ist. Unter dem universellen Freigabesignal
ist generell jedes geeignete Signal zu verstehen, des-
sen Gültigkeit nicht auf ein einzelnes, individuelles
Elektrokraftfahrzeug beschränkt ist. Dieses univer-
selle Freigabesignal ist dazu geeignet, bei allen an
das Ladekabel der Ladestation anschließbaren Elek-
trokraftfahrzeugen eine Entriegelung des Ladekabels
zu bewirken. Folglich können nicht nur zum Führen
des an das Ladekabel angeschlossenen Elektrokraft-
fahrzeugs autorisierte Personen, sondern auch Dritte
eine Entriegelung des Ladekabels erreichen, da die
Freigabe des Ladekabels in Abhängigkeit von dem
Empfangen des universellen Freigabesignals erfolgt.

[0003] Darüber hinaus ist aus der
DE 10 2009 039 651 A1 ein Verfahren zum Be-
reitstellen eines Stromanschlusses in einer wenigs-
tens zwei Steckdosen aufweisenden Ladesäule für
ein elektrisch betreibbares Fahrzeug bekannt. Nach
einer Beendigung eines Ladevorgangs des elektrisch
betreibbaren Fahrzeugs kann ein in der Steckdo-
se verriegelter Stecker entriegelt werden, sofern ein
Freigabesignal empfangen wird. Das Freigabesignal
kann bei Rückkehr eines Nutzers zu dem Fahrzeug
automatisch erzeugt werden, beispielsweise bei ei-
ner automatischen Erkennung des Nutzers mittels
RFID-Tag. Ebenso kann das Freigabesignal zusam-
men mit einem Beendigungssignal vom Nutzer an
die Steckdose übertragen werden. Vorteilhafterweise
kann durch die Entriegelung des Steckers nach Emp-
fang des Freigabesignals sichergestellt werden, dass
das Ladekabel bis zur Rückkehr des Nutzers in der
Ladestation verriegelt und vor Diebstahl geschützt ist.
Ein unautorisiertes Entwenden des Ladekabels wird
hierdurch vermieden.

[0004] Überdies ist aus der DE 10 2014 226 755 A1
eine Vorrichtung zum elektrischen Verbinden einer
Ladestation mit einer Ladebuchse eines Fahrzeugs
bekannt. Um einen Energiespeicher des Fahrzeugs
aufzuladen, wird ein Kontaktkopf in eine Ladebuch-
se des Fahrzeugs eingeführt. Auf diese Weise wird
eine elektrische Verbindung zwischen einer Span-
nungsquelle und dem Fahrzeug hergestellt. Nach Ab-

schluss eines Ladevorgangs des Energiespeichers
des Fahrzeugs wird eine Spannungsversorgung zwi-
schen der Ladestation und dem Fahrzeug unterbro-
chen und der Kontaktkopf wieder aus der Ladebuch-
se herausgezogen. Somit wird das Fahrzeug auto-
matisch von der Ladesäule getrennt, sobald der La-
devorgang abgeschlossen ist.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren zum automatischen Entriegeln einer
Ladeanordnung sowie ein Kraftfahrzeug zu schaf-
fen, sodass eine Ladestation besonders vorteilhaft
zum Laden mehrerer Kraftfahrzeuge genutzt werden
kann.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren zum automatischen Entriegeln einer
Ladeanordnung sowie durch ein Kraftfahrzeug mit
den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßi-
gen Weiterbildungen der Erfindung sind in den je-
weils abhängigen Ansprüchen sowie der folgenden
Beschreibung angegeben.

[0007] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum automatischen Entriegeln einer La-
deanordnung, bei welcher ein elektrisch antreibba-
res Kraftfahrzeug mit einer Ladestation verbunden
ist. Das elektrisch antreibbare Kraftfahrzeug, bei wel-
chem es sich insbesondere um einen Personenkraft-
wagen handelt, umfasst eine Batterie, welche mit-
tels elektrischer Energie von der Ladestation ladbar
ist. Um eine Unterbrechung eines Ladevorgangs der
Batterie zu vermeiden, sind das Kraftfahrzeug und
die Ladestation während des Ladevorgangs mecha-
nisch verbunden und verriegelt. Sobald ein vorge-
gebener Ladezustand bei der Batterie des Kraftfahr-
zeugs erreicht worden ist, erfolgt ein automatisches
Entriegeln der mechanischen Verbindung zwischen
der Ladestation und dem Kraftfahrzeug. Hierbei kann
das Kraftfahrzeug einen jeweiligen Ladezustand der
Batterie erfassen und bei Erreichen des vorgegebe-
nen Ladezustands die mechanische Verbindung ent-
riegeln. Hierdurch kann gewährleistet werden, dass
die mechanische Verbindung zwischen dem Kraft-
fahrzeug und der Ladestation lediglich dann unterbro-
chen werden kann, wenn die Batterie den vorgege-
benen Ladezustand erreicht hat. Somit ist die Batte-
rie zumindest bis zum Erreichen des vorgegebenen
Ladezustands im Rahmen des Ladevorgangs oh-
ne Unterbrechung ladbar, da die mechanische Ver-
bindung vor Erreichen des vorgegebenen Ladezu-
stands verriegelt ist. Sobald die mechanische Verbin-
dung entriegelt worden ist, generiert das Kraftfahr-
zeug ein Entriegelungssignal. Dieses Entriegelungs-
signal charakterisiert die Entriegelung der mechani-
schen Verbindung. Das generierte Entriegelungssi-
gnal wird anschließend vom Kraftfahrzeug an die La-
destation übertragen, welche infolgedessen signa-
lisiert, dass die Ladestation frei ist. Das bedeutet,
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dass die Ladestation das mittels des Kraftfahrzeugs
bereitgestellte Entriegelungssignal empfängt und in-
folgedessen das Entriegeln der mechanischen Ver-
bindung signalisiert. Hierdurch kann besonders vor-
teilhaft ein Dritter darüber informiert werden, dass
die Ladestation frei ist und die mechanische Verbin-
dung zwischen dem Kraftfahrzeug und der Ladesta-
tion entriegelt ist und somit getrennt werden kann.
Bei dem Verfahren wird somit bei Erreichen des vor-
gegebenen Ladezustands die mechanische Verbin-
dung entriegelt, wobei die Ladestation mit dem Kraft-
fahrzeug mechanisch verbunden bleibt, bis die me-
chanische Verbindung zwischen der Ladestation und
dem Kraftfahrzeug explizit getrennt wird. Das Kraft-
fahrzeug kann somit bei Bedarf, beispielsweise des
Dritten oder des Fahrers des Kraftfahrzeugs, von der
Ladestation mechanisch getrennt werden. Dies er-
möglicht, dass eine Ladestation von mehreren Kraft-
fahrzeugen genutzt werden kann, indem die Lade-
station signalisiert, dass ein Ladevorgang eines mit
der Ladestation mechanisch verbundenen Kraftfahr-
zeugs abgeschlossen ist und die mechanische Ver-
bindung entriegelt ist, sodass die Ladestation mit ei-
nem zu dem Kraftfahrzeug unterschiedlichen weite-
ren Fahrzeug zum Laden des weiteren Fahrzeugs
verbunden werden kann. Hierdurch kann vermieden
werden, dass die Ladestation mit dem Kraftfahrzeug
verriegelt bleibt, obwohl die Batterie den vorgegebe-
nen Ladezustand erreicht hat und somit das Kraft-
fahrzeug die Ladestation unnötig besetzt. Das Ver-
fahren ermöglicht eine besonders effiziente Nutzung
der Ladestation zum Laden einer Mehrzahl von Kraft-
fahrzeugen beziehungsweise Fahrzeugen, um deren
Batterien jeweils bis zu deren vorgegebenem Lade-
zustand zu laden.

[0008] In einer vorteilhaften Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass
vor Erreichen des vorgegebenen Ladezustands die
mechanische Verbindung zwischen der Ladestation
und dem Kraftfahrzeug automatisch entriegelt wird,
sobald ein Zeitintervall einer gültigen Reservierung
eines weiteren Kraftfahrzeugs läuft. Das bedeutet,
dass die Ladestation mittels des Kraftfahrzeugs für
das Zeitintervall reserviert wird und die mechanische
Verbindung automatisch entriegelt wird, sobald das
Zeitintervall läuft. Die gültige Reservierung charakte-
risiert das Zeitintervall, in welchem die Ladestation
für das weitere Kraftfahrzeug zur Verfügung stehen
soll. Somit wird beispielsweise die mechanische Ver-
bindung automatisch entriegelt, sobald das Zeitinter-
vall der gültigen Reservierung startet. Das weitere
Kraftfahrzeug kann sich gegenüber der Ladestation
als das die gültige Reservierung aufweisende weite-
re Kraftfahrzeug identifizieren, um ein mechanisches
Verbinden des weiteren Kraftfahrzeugs mit der La-
destation während des Zeitintervalls der gültigen Re-
servierung zu ermöglichen. Hierfür kann das weite-
re Kraftfahrzeug beispielsweise eine Identifikations-
nummer für die Ladestation bereitstellen, mittels wel-

cher sich das weitere Kraftfahrzeug gegenüber der
Ladestation identifizieren kann. Bei dem Verfahren
kann beispielsweise jede mechanische Verbindung
der Ladestation mit Kraftfahrzeugen automatisch ent-
riegelt werden, sobald das Zeitintervall der gültigen
Reservierung läuft, außer einer mechanischen Ver-
bindung zwischen dem für das Zeitintervall eine gül-
tige Reservierung aufweisenden weiteren Kraftfahr-
zeug und der Ladestation. Somit kann beispielsweise
erreicht werden, dass während des Zeitintervalls vor-
teilhafterweise lediglich das die gültige Reservierung
aufweisende weitere Kraftfahrzeug mittels der Lade-
station geladen wird.

[0009] In diesem Zusammenhang hat es sich als
vorteilhaft erwiesen, wenn die mechanische Verbin-
dung erst dann automatisch entriegelt wird, wenn zu-
sätzlich zu dem laufenden Zeitintervall der Reservie-
rung ein Ladebereitschaftssignal des weiteren Kraft-
fahrzeugs vorliegt, welches eine Bereitschaft des
weiteren Kraftfahrzeugs charakterisiert, elektrische
Energie von der Ladestation zu empfangen. Somit
wird die mechanische Verbindung automatisch ent-
riegelt, sobald das Zeitintervall der gültigen Reser-
vierung des weiteren Kraftfahrzeugs läuft und das
weitere Kraftfahrzeug der Ladestation mittels des La-
debereitschaftssignals signalisiert, dass es bereit ist,
elektrische Energie von der Ladestation zu empfan-
gen. Somit wird die mechanische Verbindung zwi-
schen der Ladestation und dem Kraftfahrzeug ledig-
lich dann bzw. erst dann automatisch entriegelt, wenn
das weitere Kraftfahrzeug, welches die gültige Reser-
vierung für das Zeitintervall aufweist, tatsächlich dazu
bereit ist, geladen zu werden. Hierdurch kann vermie-
den werden, dass die Verbindung zwischen der Lade-
station und dem Kraftfahrzeug automatisch entriegelt
wird, obwohl das weitere Kraftfahrzeug trotz des lau-
fenden Zeitintervalls der gültigen Reservierung noch
nicht bereit ist, mechanisch mit der Ladestation ver-
bunden zu werden und/oder elektrische Energie von
der Ladestation zu empfangen. Beispielsweise ist
das weitere Kraftfahrzeug, welches die gültige Re-
servierung aufweist, nicht dazu bereit, elektrische En-
ergie von der Ladestation zu empfangen, falls es
sich trotz des laufenden Zeitintervalls außerhalb ei-
ner Reichweite zur Energieübertragung relativ zur La-
destation befindet. Würde die mechanische Verbin-
dung zwischen dem Kraftfahrzeug und der Ladesta-
tion trotzdem automatisch entriegelt werden, obwohl
das weitere Kraftfahrzeug, welches die gültige Re-
servierung aufweist, nicht dazu bereit ist, mittels der
Ladestation geladen zu werden, so wäre bei einem
automatischen Entriegeln der mechanischen Verbin-
dung die Ladestation bis zur Bereitschaft des weite-
ren Kraftfahrzeugs, geladen zu werden, ungenutzt.
Das Erfolgen des automatischen Entriegelns der me-
chanischen Verbindung zwischen der Ladestation
und dem Kraftfahrzeug lediglich dann, wenn sowohl
das die Ladebereitschaft des weiteren, die gültige Re-
servierung aufweisenden Kraftfahrzeugs charakteri-
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sierende Ladebereitschaftssignal vorliegt, als auch
das Zeitintervall läuft, ermöglicht, dass die Ladestati-
on besonders effizient zum Laden sowohl des Kraft-
fahrzeugs als auch des weiteren Kraftfahrzeugs ge-
nutzt werden kann.

[0010] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass das Zeitintervall und/
oder das Ladebereitschaftssignal mittels einer Chip-
karte und/oder mittels eines Mobiltelefons und/oder
mittels Bluetooth und/oder mittels übermittelter GPS-
Daten von dem weiteren Kraftfahrzeug bereitge-
stellt werden. Mit anderen Worten werden das Zeit-
intervall und/oder das Ladebereitschaftssignal von
dem weiteren Kraftfahrzeug für die Ladestation mit-
tels der Chipkarte, beispielsweise über einen RFID-
Chip, und/oder mittels des Mobiltelefons, bei wel-
chem es sich beispielsweise um ein Smartphone han-
deln kann, und/oder mittels Bluetooth und/oder mit-
tels der übermittelten GPS-Daten, welche beispiels-
weise einen Zeitstempel aufweisen können, übertra-
gen. Hierdurch kann eine besonders sichere und ein-
fache Übertragung des Zeitintervalls und/oder des
Ladebereitschaftssignals von dem weiteren, die Re-
servierung aufweisenden Kraftfahrzeug an die Lade-
station ermöglicht werden.

[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist es vorgesehen, dass die Ladestati-
on ein das automatische Entriegeln charakterisieren-
des Entriegelungssignal zum Informieren des Fah-
rers des Kraftfahrzeugs für das Kraftfahrzeug bereit-
stellt. Mit anderen Worten stellt die Ladestation das
Entriegelungssignal für das Kraftfahrzeug bereit, wo-
bei das Entriegelungssignal charakterisiert, dass die
mechanische Verbindung mit der Ladestation auto-
matisch entriegelt worden ist. Dieses Entriegelungs-
signal kann über das Kraftfahrzeug an den Fahrer
des Kraftfahrzeugs ausgegeben werden. Alternativ
oder zusätzlich kann das Entriegelungssignal von
dem Kraftfahrzeug beispielsweise an ein Smart De-
vice des Fahrers des Kraftfahrzeugs übermittelt wer-
den, um den Fahrer des Kraftfahrzeugs zu informie-
ren. Hierdurch ist der Fahrer des Kraftfahrzeugs vor-
teilhafterweise darüber informierbar, ob sein Kraft-
fahrzeug mittels der Ladestation geladen wird, oder
ob die mechanische Verbindung zwischen seinem
Kraftfahrzeug und der Ladestation automatisch ent-
riegelt worden ist und somit ein Laden seines Kraft-
fahrzeugs unterbrochen worden ist.

[0012] Es hat sich in einer weiteren Ausgestaltung
der Erfindung als vorteilhaft gezeigt, wenn die La-
destation einen das Entriegeln charakterisierenden
Entriegelungsbefehl für das Kraftfahrzeug bereitstellt
und das Kraftfahrzeug die mechanische Verbindung
entriegelt, sobald das Kraftfahrzeug den Entriege-
lungsbefehl empfängt. Somit löst die Ladestation vor-
teilhafterweise das automatische Entriegeln der me-
chanischen Verbindung zwischen der Ladestation

und dem Kraftfahrzeug aus. Somit kann von der La-
destation vorgegeben werden, wann und ob die me-
chanische Verbindung entriegelt wird. Eine Aktion
des Kraftfahrzeugs oder des Fahrers des Kraftfahr-
zeugs ist folglich nicht notwendig. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Ladestation beim automatischen
Entriegeln der mechanischen Verbindung zwischen
dem Kraftfahrzeug und der Ladestation die mechani-
sche Verbindung automatisch entriegeln.

[0013] Es ist in weiterer vorteilhafter Ausgestaltung
der Erfindung vorgesehen, dass die Ladestation das
Zeitintervall der Reservierung signalisiert. Dies be-
deutet, dass die Ladestation anzeigt, für welches
Zeitintervall bereits die Reservierung vorliegt. Bei-
spielsweise kann die Ladestation hierfür eine Ausga-
beeinrichtung aufweisen, mittels welcher das Zeitin-
tervall der Reservierung ausgebbar ist. Beispielswei-
se ist das Zeitintervall der Reservierung mittels ei-
nes Lichtsignals ausgebbar, sodass ein sich der La-
destation nähernder Fahrer erkennen kann, ob eine
Reservierung der Ladestation vorliegt und für wel-
ches Zeitintervall die Reservierung vorliegt. Anhand
des mittels der Ladestation angezeigten Zeitintervalls
der Reservierung kann der Fahrer entscheiden, ob
er sein Kraftfahrzeug mit der Ladestation verbinden
möchte, oder ob er sein Kraftfahrzeug lieber mit einer
anderen Ladestation verbinden möchte. Anhand des
ausgegebenen Zeitintervalls der Reservierung kann
der Fahrer besonders vorteilhaft abschätzen, wie lan-
ge sein Kraftfahrzeug mittels der Ladestation vor-
aussichtlich geladen werden kann, bis eine mechani-
sche Verbindung zwischen der Ladestation und sei-
nem Kraftfahrzeug aufgrund der Reservierung gege-
benenfalls automatisch entriegelt werden würde. So-
mit kann der Fahrer eine besonders informierte Ent-
scheidung treffen, ob er sein Kraftfahrzeug mit der
Ladestation verbinden möchte.

[0014] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung ist es vorgesehen, dass ein Zeitintervall
und/oder ein Startzeitpunkt der Reservierung von ei-
nem Navigationssystem des weiteren Kraftfahrzeugs
ermittelt werden und die Reservierung mittels des
Navigationssystems durchgeführt wird. Das bedeu-
tet, dass das weitere Kraftfahrzeug das Navigati-
onssystem aufweist, mittels welchem eine Fahrtrou-
te des weiteren Kraftfahrzeugs von seinem Stand-
ort bis zur Ladestation ermittelt werden kann. In Ab-
hängigkeit von der zurückzulegenden Fahrtroute von
dem Standort des weiteren Kraftfahrzeugs bis zur
Ladestation kann das Navigationssystem ermitteln,
zu welchem Zeitpunkt das weitere Kraftfahrzeug vor-
aussichtlich an der Ladestation eintrifft. Bei diesem
Zeitpunkt handelt es sich um einen voraussichtli-
chen Ankunftszeitpunkt. In Abhängigkeit von dem
voraussichtlichen Ankunftszeitpunkt kann das Navi-
gationssystem den Startzeitpunkt der Reservierung
ermitteln und beispielsweise für den voraussichtli-
chen Ankunftszeitpunkt als Startzeitpunkt die Lade-
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station reservieren. Hierbei kann das Navigationssys-
tem dem Fahrer des weiteren Kraftfahrzeugs wenigs-
tens zwei unterschiedliche Startzeitpunkte der Reser-
vierung zur Auswahl vorschlagen, wobei das Navi-
gationssystem eine Reservierung der Ladesäule in
Abhängigkeit von dem von dem Fahrer ausgewähl-
ten Startzeitpunkt durchführt. Das Navigationssys-
tem kann des Weiteren eine in dem weiteren Kraft-
fahrzeug vorhandene Menge an elektrischer Ener-
gie zum Antreiben des weiteren Kraftfahrzeugs er-
mitteln und in Abhängigkeit von der ermittelten vor-
handenen Menge an elektrischer Energie zum An-
treiben des weiteren Kraftfahrzeugs das Zeitintervall
der Reservierung ermitteln. Alternativ oder zusätz-
lich kann das Navigationssystem eine Fahrtroute des
Kraftfahrzeugs von der Ladestation bis zu einem von
dem Fahrer des weiteren Kraftfahrzeugs vorgegebe-
nen Zielort berechnen und in Abhängigkeit von der
Fahrtroute zwischen der Ladestation und dem von
dem Fahrer vorgegebenen Zielort eine voraussichtli-
che, zum Zurücklegen der Fahrtroute benötigte Men-
ge an elektrischer Energie zum Antreiben des wei-
teren Kraftfahrzeugs ermitteln. In Abhängigkeit von
der voraussichtlich benötigten Menge an elektrischer
Energie zum Antreiben des weiteren Kraftfahrzeugs
für die Strecke von der Ladestation bis zu dem Ziel-
ort kann das Navigationssystem das Zeitintervall für
die Reservierung ermitteln. Alternativ oder zusätzlich
kann das Navigationssystem dem Fahrer des weite-
ren Kraftfahrzeugs wenigstens zwei Zeitintervalle für
die Reservierung zur Auswahl vorgeben und das Zeit-
intervall für die Reservierung in Abhängigkeit von der
Auswahl des Fahrers festlegen. Mittels des Naviga-
tionssystems und/oder mittels eines Smart Devices
des Fahrers des weiteren Kraftfahrzeugs kann die
Reservierung für das Zeitintervall und zu dem Start-
zeitpunkt getätigt werden. Beispielsweise wird hierbei
die Reservierung von dem Navigationssystem und/
oder von dem Smart Device des Fahrers des weite-
ren Kraftfahrzeugs für die Ladestation bereitgestellt.
Die beschriebene vorteilhafte Weiterbildung des Ver-
fahrens ermöglicht es, dass mittels des Navigations-
systems eine besonders ladeeffiziente Fahrtroute so-
wie ein besonders zeiteffizientes Aufladen des weite-
ren Kraftfahrzeugs ermöglicht werden kann, da das
Navigationssystem Aufladepausen für das weitere
Kraftfahrzeug zum Zurücklegen der Fahrtroute ermit-
telt und die Reservierung entsprechend den Aufla-
depausen tätigt. Hierdurch kann gewährleistet wer-
den, dass das Kraftfahrzeug die Fahrtroute beson-
ders schnell zurücklegen kann, da das Kraftfahrzeug
insbesondere aufgrund der Reservierung dann ge-
laden werden kann, sobald es an der Ladestation
ankommt, sofern das Navigationssystem das Zeitin-
tervall und/oder den Startzeitpunkt der Reservierung
in Abhängigkeit von der Fahrtroute und/oder dem
Standort des Kraftfahrzeugs ermittelt und getätigt hat.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist es vorgesehen, dass mittels der La-

destation das Kraftfahrzeug und wenigstens ein wei-
teres Kraftfahrzeug über jeweilige Ladeanschlüsse
der Ladestation bis zu einem jeweiligen vorgegebe-
nen Ladezustand aufgeladen werden, wobei mittels
der Ladestation eine Ladeleistung des wenigstens
einen mit dem weiteren Kraftfahrzeug verbundenen
Ladeanschlusses verändert wird, sobald das Kraft-
fahrzeug den vorgegebenen Ladezustand aufweist.
Dies bedeutet, dass die Ladestation über deren La-
deanschlüsse mit wenigstens zwei Kraftfahrzeugen
verbunden ist, wobei eine jeweilige Entladeleistung
der Ladestation in Abhängigkeit von einem Ladezu-
stand der mit der Ladestation verbundenen Kraftfahr-
zeuge einstellbar ist. Hierbei können die über unter-
schiedliche Ladeanschlüsse mit der Ladestation ver-
bundenen Kraftfahrzeuge mit unterschiedlichen Ent-
ladeleistungen der Ladestation mit elektrischer Ener-
gie versorgt werden. Hierbei kann eine erste Entla-
deleistung der Ladestation für das Kraftfahrzeug grö-
ßer oder kleiner sein als eine zweite Entladeleistung
der Ladestation für das weitere Kraftfahrzeug. Hier-
bei kann die Entladeleistung, mittels welcher die je-
weiligen mit der Ladestation verbundenen Kraftfahr-
zeuge mit elektrischer Energie versorgt werden, von
einer maximalen Aufladeleistung der jeweiligen mit
der Ladestation verbundenen Kraftfahrzeuge abhän-
gig sein und/oder von einer Reihenfolge der Herstel-
lung von mechanischen Verbindungen zwischen den
jeweiligen Kraftfahrzeugen und der Ladestation ab-
hängen und/oder von einem Preis für die von der La-
destation bereitgestellte elektrische Energie abhän-
gen. Somit kann die Entladeleistung der Ladestation
besonders vorteilhaft an wenigstens einen Faktor an-
gepasst werden.

[0016] In diesem Zusammenhang hat es sich als
vorteilhaft gezeigt, wenn die Ladeleistung des we-
nigstens einen mit dem weiteren Kraftfahrzeug ver-
bundenen Ladeanschlusses null beträgt, solange ein
Ladezustand des Kraftfahrzeugs unter dem vorgege-
benen Ladezustand liegt. Dies bedeutet, dass, so-
bald der Ladezustand des Kraftfahrzeugs den vor-
gegebenen Ladezustand erreicht hat, die Entlade-
leistung des weiteren, mit der Ladestation verbun-
denen Kraftfahrzeugs von null auf einen Entladeleis-
tungswert von größer null angehoben wird. Folglich
wird erst das Kraftfahrzeug bis zu dem vorgegebe-
nen Ladezustand geladen und das weitere Kraftfahr-
zeug nicht mit elektrischer Energie von der Ladestati-
on versorgt, solange der Ladezustand des Kraftfahr-
zeugs unterhalb des vorgegebenen Ladezustands
liegt. Sobald der Ladezustand des Kraftfahrzeugs
den vorgegebenen Ladezustand erreicht hat, stellt
die Ladestation ihre Entladeleistung dem wenigs-
tens einen weiteren, mit der Ladestation verbunde-
nen Kraftfahrzeug zur Verfügung. Somit können meh-
rere mittels der Ladestation mit elektrischer Ener-
gie versorgbare Kraftfahrzeuge nacheinander jeweils
bis zu ihren vorgegebenen Ladezuständen geladen
werden. Somit kann gewährleistet werden, dass die
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Kraftfahrzeuge entsprechend ihrer Reihenfolge, in
welcher sie mit der Ladestation verbunden worden
sind, nacheinander bis zu dem jeweils vorgegebenen
Ladezustand aufgeladen werden. Folglich kann ein
jeweiliger Ladezeitraum für jedes der Kraftfahrzeuge
zum Beladen bis zu dem vorgegebenen Ladezustand
ab Starten des Ladevorgangs besonders kurz gehal-
ten werden.

[0017] In einer hierzu alternativen vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung ist es vorgesehen, dass ei-
ne maximale Entladeleistung der Ladestation ermit-
telt wird und in Abhängigkeit davon, wieviel von der
Entladeleistung das Kraftfahrzeug und das wenigs-
tens eine weitere Kraftfahrzeug bereit sind, zu emp-
fangen, die Entladeleistung auf die Ladeanschlüsse
der Ladestation aufgeteilt wird. Dies bedeutet, dass
eine jeweilige maximale Aufladeleistung der über die
Ladeanschlüsse mit der Ladestation verbundenen
Kraftfahrzeuge ermittelt wird und die Entladeleistung
der Ladestation in Abhängigkeit von den maximalen
Aufladeleistungen der jeweiligen über die Ladean-
schlüsse mit der Ladestation verbundenen Kraftfahr-
zeuge auf die Ladeanschlüsse der Ladestation ver-
teilt wird. Dies ermöglicht, dass die mit der Ladesta-
tion gleichzeitig verbundenen Kraftfahrzeuge gleich-
zeitig mit elektrischer Energie versorgt werden kön-
nen, wobei eine jeweilige, den jeweiligen Kraftfahr-
zeugen zugeordnete Entladeleistung der Ladestation
in Abhängigkeit von einer maximalen Aufladeleistung
des jeweiligen Kraftfahrzeugs eingestellt wird. Hier-
bei kann beispielsweise eine Priorisierung der mit der
Ladestation verbundenen Kraftfahrzeuge in Abhän-
gigkeit von einer Reihenfolge eines Verbindens der
jeweiligen Kraftfahrzeuge mit der Ladestation erfol-
gen. Dies bedeutet, dass ein erstes mit der Ladesta-
tion verbundenes Kraftfahrzeug, insbesondere das
Kraftfahrzeug, entsprechend seiner maximalen Auf-
ladeleistung mit einer der maximalen Aufladeleistung
entsprechenden Entladeleistung von der Ladestati-
on mit elektrischer Energie versorgt wird. Eine noch
zur Verfügung stehende Restentladeleistung der La-
destation kann auf weitere zeitlich nach dem Kraft-
fahrzeug mit der Ladestation verbundene Kraftfahr-
zeuge verteilt werden. Hierdurch wird erreicht, dass
die mit der Ladestation verbundenen Kraftfahrzeu-
ge entsprechend ihrer Reihenfolge der Verbindung
mit der Ladestation priorisiert mit der Entladeleistung
versorgt werden, wobei sichergestellt werden kann,
dass die maximale von der Ladestation bereitstellba-
re Entladeleistung besonders vorteilhaft genutzt wird,
da von dem Kraftfahrzeug aufgrund dessen maxima-
ler Aufladeleistung nicht benötigte Entladeleistung für
das wenigstens eine weitere Kraftfahrzeug bereitge-
stellt werden kann. Hierdurch kann ein besonders ef-
fizientes Laden mehrerer Kraftfahrzeuge mittels der
Ladestation erfolgen.

[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass beim automati-

schen Entriegeln entweder ein fahrzeugseitiger La-
destecker, der in einer Ladebuchse der Ladestation
eingesteckt und mit dieser verriegelt ist, entriegelt
wird oder ein ladestationsseitiger Stecker, der in ei-
ne fahrzeugseitige Ladebuchse eingesteckt und mit
dieser verriegelt ist, entriegelt wird. Mit anderen Wor-
ten weist das Kraftfahrzeug den fahrzeugseitigen La-
destecker und die Ladestation die ladestationsseiti-
ge Ladebuchse auf oder das Kraftfahrzeug weist die
kraftfahrzeugseitige Ladebuchse und die Ladestation
den ladestationsseitigen Ladestecker auf. In beiden
Fällen ist der Ladestecker jeweils mit der Ladebuch-
se verbunden, indem der Ladestecker in die Lade-
buchse eingesteckt ist. Hierbei können der Ladeste-
cker und/oder die Ladebuchse eine Verriegelungs-
einrichtung aufweisen, mittels welcher die mechani-
sche Verbindung zwischen dem Ladestecker und der
Ladebuchse verriegelbar und freigebbar ist. Beim au-
tomatischen Entriegeln wird die mechanische Ver-
bindung zwischen der Ladebuchse und dem Lade-
stecker entriegelt beziehungsweise freigegeben und
das die Freigabe charakterisierende Entriegelungssi-
gnal von dem Kraftfahrzeug für die Ladestation be-
reitgestellt. Die den Ladestecker und die Ladebuch-
se aufweisende mechanische Verbindung des Kraft-
fahrzeugs mit der Ladestation hat den Vorteil, dass
das Kraftfahrzeug besonders sicher mit der Ladesta-
tion verbindbar ist und die mechanische Verbindung
mittels der Verriegelungseinrichtung besonders ein-
fach verriegelbar und freigebbar ist.

[0019] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der vorgegebene Lade-
zustand in Abhängigkeit von einer Benutzervorgabe
vorgegeben wird. Das bedeutet, dass das Kraftfahr-
zeug die Benutzervorgabe empfängt, welche den vor-
gegebenen Ladezustand charakterisiert. Nach Emp-
fangen des vorgegebenen Ladezustands kann das
Kraftfahrzeug den jeweiligen Ladezustand der Batte-
rie mit dem vorgegebenen Ladezustand vergleichen
und in Abhängigkeit von dem Vergleich die mecha-
nische Verbindung automatisch entriegeln. Hierbei
kann die Benutzervorgabe beispielsweise charakteri-
sieren, dass ein die Benutzervorgabe tätigender Be-
nutzer ein Laden der Batterie bis zu einem Ladezu-
stand von beispielsweise 75 Prozent wünscht, so-
dass der Ladezustand der Batterie besonders schnell
den vorgegebenen Ladezustand im Rahmen des La-
devorgangs erreicht und der Benutzer das Kraftfahr-
zeug besonders schnell nutzen kann.

[0020] In einer alternativen vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass der vorge-
gebene Ladezustand ein vollgeladener Zustand der
Batterie ist. Unter dem vollgeladenen Zustand der
Batterie ist zu verstehen, dass der vorgegebene La-
dezustand der Batterie wenigstens 90 Prozent, ins-
besondere wenigstens 95 Prozent, insbesondere we-
nigstens 99 Prozent, insbesondere 100 Prozent, ei-
ner Ladekapazität der Batterie entspricht. Dies er-
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möglicht, dass sichergestellt wird, dass die mecha-
nische Verbindung zwischen dem Kraftfahrzeug und
der Ladestation lediglich dann entriegelt wird, wenn
die Batterie des Kraftfahrzeugs voll geladen ist. Hier-
durch wird dem Dritten lediglich dann ein Lösen der
mechanischen Verbindung zwischen dem Kraftfahr-
zeug und der Ladestation ermöglicht, wenn die Bat-
terie des Kraftfahrzeugs voll geladen ist.

[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Ladestati-
on mittels einer Ausgabeeinrichtung signalisiert, dass
die Ladestation frei ist. Dies bedeutet, dass die La-
destation mittels der Ausgabeeinrichtung eine Frei-
gabeinformation bereitstellt, welche charakterisiert,
dass die Ladestation frei ist. Hierbei kann die Ausga-
beeinrichtung Teil der Ladestation sein oder von der
Ladestation beabstandet und extern der Ladestati-
on sein. Beispielsweise umfasst die Ausgabeeinrich-
tung eine Bildschirmeinrichtung und/oder ein Leucht-
element und/oder eine Lautsprechereinrichtung und/
oder eine sonstige Einrichtung, mittels welcher ein
haptisches und/oder akustisches und/oder optisches
Freigabesignal ausgegeben werden kann. Dies er-
möglicht ein besonders umfangreiches Informieren
des Dritten und/oder des Fahrers des Kraftfahrzeugs,
ob die Ladestation frei ist und somit die mechanische
Verbindung zwischen der Ladestation und dem Kraft-
fahrzeug entriegelt ist.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Ladestation
das Entriegelungssignal an eine Servereinrichtung
überträgt, welche das Entriegelungssignal an eine
App überträgt, wobei die App infolgedessen signali-
siert, dass die Ladestation frei ist. Bei der App handelt
es sich um eine Anwendungssoftware eines Smart
Devices, beispielsweise eines Smartphones oder ei-
ner Recheneinrichtung des Kraftfahrzeugs oder ei-
ner Recheneinrichtung des weiteren Fahrzeugs. Es
wird mittels der Ladestation das Entriegelungssignal
für die Servereinrichtung bereitgestellt. Nach Emp-
fangen des Entriegelungssignals durch die Server-
einrichtung stellt die Servereinrichtung das Entriege-
lungssignal für die App bereit. Die App signalisiert
nach Empfang des Entriegelungssignals beispiels-
weise mittels eines haptischen und/oder optischen
und/oder akustischen Signals, dass die Ladestation
frei ist. Hierbei kann die App dem Fahrer des Kraft-
fahrzeugs und/oder dem Dritten signalisieren, dass
die mechanische Verbindung zwischen dem Kraft-
fahrzeug und der Ladestation entriegelt ist. Dabei
kann die App auf dem Smart Device und/oder in der
Recheneinrichtung des Kraftfahrzeugs und/oder in
der Recheneinrichtung des weiteren Fahrzeugs in-
stalliert sein, sodass mittels des Smart Devices und/
oder mittels der Recheneinrichtung des Kraftfahr-
zeugs und/oder mittels der Recheneinrichtung des
weiteren Fahrzeugs dem Fahrer und/oder einem Drit-
ten signalisiert werden kann, dass die Ladestation

von dem Kraftfahrzeug freigegeben worden ist. Hier-
durch können der Fahrer und/oder der Dritte über die
freie Ladestation informiert werden, auch wenn sich
diese beabstandet zur Ladestation und/oder beab-
standet zu der Ausgabeeinrichtung befinden.

[0023] Es hat sich in weiterer Ausgestaltung der Er-
findung als vorteilhaft gezeigt, wenn das Kraftfahr-
zeug ein Ladezustandssignal, welches einen Lade-
zustand der Batterie charakterisiert, an die Ladesta-
tion überträgt, wobei die Ladestation in Abhängigkeit
von dem Ladezustandssignal eine Restladezeit der
Batterie bis zu dem vorgegebenen Ladezustand er-
mittelt. Mit anderen Worten kann das Kraftfahrzeug
eine Differenz zwischen einem jeweiligen Ladezu-
stand der Batterie und dem vorgegebenen Ladezu-
stand ermitteln und aus der Differenz die Restladezeit
der Batterie ermitteln. Anschließend generiert das
Kraftfahrzeug das die Restladezeit der Batterie cha-
rakterisierende Ladezustandssignal und stellt dieses
für die Ladestation bereit. In einer alternativen Aus-
führungsform stellt das Kraftfahrzeug das den jeweili-
gen Ladezustand der Batterie charakterisierende La-
dezustandssignal für die Ladestation bereit, wobei
die Ladestation aus der Differenz zwischen dem je-
weiligen Ladezustand der Batterie und dem vorgege-
benen Ladezustand der Batterie die Restladezeit der
Batterie ermittelt. Hierdurch kann besonders vorteil-
haft ermittelt werden, wie lange der Ladevorgang der
Batterie voraussichtlich noch dauern wird und zu wel-
chem Zeitpunkt die mechanische Verbindung voraus-
sichtlich entriegelt wird.

[0024] Hierbei hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
wenn die Ladestation mittels einer Ausgabeeinrich-
tung die Restladezeit der Batterie anzeigt. Dabei
kann die Ladestation die Restladezeit mittels der-
selben Ausgabeeinrichtung signalisieren, mittels wel-
cher die Ladestation signalisiert, dass die Ladestation
frei ist. Alternativ kann die Ladestation die Restlade-
zeit der Batterie mittels einer weiteren Ausgabeein-
richtung signalisieren. Die weitere Ausgabeeinrich-
tung kann an der Ladestation angeordnet oder von
der Ladestation beabstandet und somit extern ange-
ordnet sein. Des Weiteren kann die Ausgabeeinrich-
tung eine Bildschirmeinrichtung und/oder ein Leucht-
element und/oder eine Lautsprechereinrichtung und/
oder Mittel zum Erzeugen eines akustischen und/
oder optischen und/oder haptischen Signals aufwei-
sen. Dies ermöglicht, dass der Fahrer des Kraftfahr-
zeugs und/oder der Dritte besonders umfangreich
über die Restladezeit der Batterie informiert werden
können.

[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist es alternativ oder zusätzlich vorge-
sehen, dass die Ladestation die Restladezeit der Bat-
terie an eine Servereinrichtung überträgt, welche die
Restladezeit der Batterie an eine App überträgt, wo-
bei die App infolgedessen die Restladezeit der Bat-
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terie ausgibt. Hierbei kann es sich bei der Serverein-
richtung und bei der App um die Servereinrichtung
und um die App handeln, an welche die Ladestation
das Entriegelungssignal überträgt. Bei der Serverein-
richtung handelt es sich um eine extern des Kraftfahr-
zeugs und extern des Fahrzeugs und extern der La-
destation angeordnete übergeordnete Servereinrich-
tung, welche als Mittler der Übertragung der Restla-
dezeit von der Ladestation an die App dient. Über die
App kann somit dem Fahrer und/oder dem Dritten die
Restladezeit der Batterie ausgegeben werden, unab-
hängig davon, in welchem Abstand sich der Fahrer
und/oder der Dritte zu der Ladestation und/oder zu
dem Kraftfahrzeug und/oder zu dem Fahrzeug befin-
det.

[0026] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Kraftfahrzeug, welches elektrisch antreibbar ist und
welches dazu eingerichtet ist, mit einer Ladestation
verbunden zu werden, um eine Batterie des elektrisch
betreibbaren Kraftfahrzeugs im Rahmen eines Lade-
vorgangs zu laden. Das Kraftfahrzeug ist des Weite-
ren dazu eingerichtet, eine mechanische Verbindung
zwischen der Ladestation und dem Kraftfahrzeug au-
tomatisch zu entriegeln, sobald ein vorgegebener La-
dezustand bei der Batterie des Kraftfahrzeugs er-
reicht worden ist. Hierbei kann das Kraftfahrzeug ei-
nen Vergleich zwischen einem momentanen Ladezu-
stand der Batterie und dem vorgegebenen Ladezu-
stand der Batterie durchführen und in Abhängigkeit
von dem Vergleich die mechanische Verbindung frei-
geben. Das Kraftfahrzeug ist des Weiteren dazu ein-
gerichtet, ein Entriegelungssignal zu generieren, so-
bald die mechanische Verbindung entriegelt worden
ist. Zudem ist das Kraftfahrzeug dazu eingerichtet,
das generierte Entriegelungssignal an die Ladestati-
on zu übertragen, welche infolgedessen signalisiert,
dass die Ladestation frei ist. Insbesondere ist das
Kraftfahrzeug dazu eingerichtet, das oben erläuterte
erfindungsgemäße Verfahren durchzuführen. Vorteil-
hafterweise kann das Kraftfahrzeug die mechanische
Verbindung zwischen dem Kraftfahrzeug und der La-
destation freigeben, sobald die Batterie den vorge-
gebenen Ladezustand erreicht hat, sodass die Lade-
station zum Laden eines weiteren Fahrzeugs genutzt
werden kann. Hierdurch ist ein besonders effizien-
tes Nutzen der Ladestation zum Laden mehrerer Bat-
terien unterschiedlicher Fahrzeuge beziehungsweise
Kraftfahrzeuge möglich.

[0027] Zu der Erfindung gehört auch eine Steuervor-
richtung für das Kraftfahrzeug. Die Steuervorrichtung
weist eine Prozessoreinrichtung auf, die dazu ein-
gerichtet ist, eine Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens durchzuführen. Die Prozessor-
einrichtung kann hierzu zumindest einen Mikropro-
zessor und/oder zumindest einen Mikrocontroller auf-
weisen. Des Weiteren kann die Prozessoreinrich-
tung Programmcode aufweisen, der dazu eingerich-
tet ist, bei Ausführen durch die Prozessoreinrichtung

die Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens durchzuführen. Der Programmcode kann in
einem Datenspeicher der Prozessoreinrichtung ge-
speichert sein.

[0028] Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen des
erfindungsgemäßen Verfahrens sind als Vorteile und
vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemä-
ßen Kraftfahrzeugs anzusehen und umgekehrt. Aus
diesem Grund sind die Vorteile und vorteilhaften
Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Kraftfahr-
zeugs hier nicht noch einmal beschrieben.

[0029] Die Erfindung umfasst auch die Kombinatio-
nen der beschriebenen Ausführungsformen.

[0030] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt die einzige Fig.
ein Verfahrensschema zum automatischen Entrie-
geln einer Ladeanordnung, bei welcher ein elektrisch
antreibbares Kraftfahrzeug mit einer Ladestation ver-
bunden ist, wobei das Kraftfahrzeug eine mechani-
sche Verbindung zwischen dem Kraftfahrzeug und
der Ladestation automatisch entriegelt, sobald ein
Ladezustand einer Batterie des Kraftfahrzeugs ei-
nem vorgegebenen Ladezustand für die Batterie ent-
spricht und das Kraftfahrzeug stellt für die Ladesta-
tion ein die automatische Entriegelung charakterisie-
rendes Entriegelungssignal bereit.

[0031] Bei den im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispielen handelt es sich um bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung. Bei den Ausführungs-
beispielen stellen die beschriebenen Komponenten
der Ausführungsformen jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden und damit auch ein-
zeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombi-
nation als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind.
Des Weiteren sind die beschriebenen Ausführungs-
formen auch durch weitere der bereits beschriebenen
Merkmale der Erfindung ergänzbar.

[0032] In der einzigen Fig. ist in einer schematischen
Seitenansicht eine Ladeanordnung 1 dargestellt, bei
welcher ein elektrisch antreibbares Kraftfahrzeug 2
mit einer Ladestation 3 verbunden ist. Das elektrisch
betreibbare Kraftfahrzeug 2 weist eine Batterie 4 auf,
welche mittels elektrischer Energie von der Ladesta-
tion 3 geladen werden kann. Während eines Lade-
vorgangs der Batterie 4 ist die Ladestation 3 über
ein Ladekabel 5 mit dem Kraftfahrzeug 2 verbun-
den. Hierbei ist ein ladestationsseitiger Ladestecker
6 in eine fahrzeugseitige Ladebuchse 7 des Kraft-
fahrzeugs 2 eingesteckt und während eines Lade-
vorgangs der Batterie 4 mit dieser verriegelt. Hier-
für kann das Kraftfahrzeug 2 eine Verriegelungsein-
richtung 8 aufweisen, mittels welcher eine mechani-
sche Verbindung zwischen dem ladestationsseitigen
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Ladestecker 6 und der fahrzeugseitigen Ladebuchse
7 während des Ladevorgangs der Batterie 4 verrie-
gelbar ist.

[0033] Das Kraftfahrzeug 2 kann des Weiteren eine
Recheneinrichtung 9 aufweisen, mittels welcher ein
Ladezustand der Batterie 4 ermittelbar und mit einem
vorgegebenen Ladezustand vergleichbar ist. Dieser
vorgegebene Ladezustand der Batterie 4 kann in Ab-
hängigkeit von einer mittels der Recheneinrichtung
9 empfangenen Benutzervorgabe vorgegeben wer-
den oder einen vollgeladenen Zustand der Batterie
4 charakterisieren. Ermittelt die Recheneinrichtung 9,
dass der vorgegebene Ladezustand bei der Batte-
rie 4 des Kraftfahrzeugs 2 erreicht worden ist und
somit der Ladezustand dem vorgegebenen Ladezu-
stand entspricht, dann löst die Recheneinrichtung 9
ein automatisches Entriegeln der mechanischen Ver-
bindung zwischen dem ladestationsseitigen Ladeste-
cker 6 und der fahrzeugseitigen Ladebuchse 7 mit-
tels der Verriegelungseinrichtung 8 aus. Anschlie-
ßend generiert die Recheneinrichtung 9 ein Entrie-
gelungssignal, welches das Entriegeln der mecha-
nischen Verbindung charakterisiert, sobald die me-
chanische Verbindung entriegelt worden ist. Im An-
schluss daran stellt die Recheneinrichtung 9 das ge-
nerierte Entriegelungssignal für die Ladestation 3 be-
reit.

[0034] Die Ladestation 3 signalisiert, dass die Lade-
station 3 frei ist, sobald die Ladestation 3 das gene-
rierte Entriegelungssignal empfangen hat. Vorliegend
signalisiert die Ladestation 3 mittels einer wenigs-
tens ein Leuchtelement 10 umfassenden Ausgabe-
einrichtung 11, dass die Ladestation 3 frei ist und die
mechanische Verbindung zwischen der Ladestation
3 und dem Kraftfahrzeug 2 entriegelt ist. Alternativ
oder zusätzlich kann die Ladestation 3 das von dem
Kraftfahrzeug 2 empfangene Entriegelungssignal an
eine der Ladeanordnung 1 übergeordnete, externe
Servereinrichtung übertragen, welche wiederum das
Entriegelungssignal an eine App übertragen kann.
Diese App kann auf einem Smart Device wie einem
Smartphone oder einer Smartwatch oder einem Ta-
blet-Computer installiert sein oder in der Rechenein-
richtung 9 des Kraftfahrzeugs 2 installiert sein. Diese
App signalisiert infolge des Empfanges des Entriege-
lungssignals, dass die Ladestation 3 frei ist.

[0035] Sieht ein Dritter an der Ausgabeeinrichtung
11 der Ladestation 3 und/oder an der App, dass
die mechanische Verbindung zwischen dem Kraft-
fahrzeug 2 und der Ladestation 3 entriegelt ist, so
kann der Dritte die mechanische Verbindung zwi-
schen dem Kraftfahrzeug 2 und der Ladestation 3
trennen. Anschließend kann der Dritte die Ladestati-
on 3 mit einem weiteren Kraftfahrzeug 12 verbinden,
um eine weitere Batterie des weiteren Kraftfahrzeugs
12 zu laden. Dies ermöglicht, dass das weitere Kraft-
fahrzeug 12 mittels der Ladestation 3 geladen wer-

den kann, sobald der vorgegebene Ladezustand bei
der Batterie 4 des Kraftfahrzeugs 2 erreicht worden
ist und infolge dessen die mechanische Verbindung
zwischen dem Kraftfahrzeug 2 und der Ladestation 3
automatisch entriegelt worden ist. Die mechanische
Verbindung wird somit nicht erst durch eine Aktion
des Fahrers des Kraftfahrzeugs 2 entriegelt. Das au-
tomatische Entriegeln der Ladeanordnung 1 ermög-
licht ein besonders effizientes Nutzen der Ladestati-
on 3 zum Laden mehrerer Batterien unterschiedliche
Kraftfahrzeuge jeweils bis zu deren vorgegebenem
Ladezustand.

[0036] Das Kraftfahrzeug 2 kann ein Ladezustands-
signal, welches einen Ladezustand der Batterie 4
charakterisiert, an die Ladestation 3 übertragen, wo-
bei die Ladestation 3 in Abhängigkeit von dem La-
dezustandssignal eine Restladezeit der Batterie 4
bis zu dem vorgegebenen Ladezustand ermittelt. Al-
ternativ kann das Kraftfahrzeug 2 anhand des La-
dezustands der Batterie 4 und dem vorgegebenen
Ladezustand für die Batterie 4 die Restladezeit der
Batterie 4 ermitteln und als das Ladezustandssignal
an die Ladestation 3 übertragen. Infolge des Emp-
fanges des Ladezustandssignals kann die Ladesta-
tion 3 die Restladezeit mittels der Ausgabeeinrich-
tung 11 über wenigstens ein Leuchtelement 10 und/
oder mittels einer nicht dargestellten Bildschirmein-
richtung anzeigen beziehungsweise ausgeben. Alter-
nativ oder zusätzlich kann die Ladestation 3 die Rest-
ladezeit der Batterie 4 an die Servereinrichtung über-
tragen, welche die Restladezeit der Batterie 4 an die
App überträgt. Die App gibt infolge des Empfangens
der Restladezeit der Batterie 4 diese an den Fahrer
des Kraftfahrzeugs 2 und/oder den Dritten aus. An-
hand der Restladezeit kann der Dritte vorteilhafter-
weise erkennen, wie lang die mechanische Verbin-
dung zwischen dem Kraftfahrzeug 2 und der Lade-
station 3 voraussichtlich verriegelt bleiben wird, be-
ziehungsweise zu welchem Zeitpunkt das automati-
sche Entriegeln der mechanischen Verbindung vor-
aussichtlich stattfinden wird. In einem Anwendungs-
fall kann ein Fahrer des weiteren Kraftfahrzeugs 12,
bei welchem es sich um den Dritten handeln kann,
aus einer Mehrzahl von unterschiedliche Restlade-
zeiten anzeigenden Ladestationen 3 eine Ladestati-
on 3 mit einer im Vergleich zu den jeweils anderen
Ladestationen 3 besonders kurzen Restladezeit aus-
wählen, um das Kraftfahrzeug 12 zukünftig mittels der
ausgewählten Ladestation 3 zu laden. Alternativ oder
zusätzlich kann der Fahrer des weiteren Kraftfahr-
zeugs 12 aus der Mehrzahl der Ladestationen 3 die-
jenige Ladestation 3 auswählen, welche signalisiert,
dass die zugehörige Ladestation 3 frei ist.

[0037] Wie in der einzigen Fig. erkannt werden kann,
wird das Kraftfahrzeug 2 mittels der Ladestation 3 mit
elektrischer Energie versorgt. Hierbei kann die me-
chanische Verbindung zwischen der Ladestation 3
und dem Kraftfahrzeug 2 vor Erreichen des vorgege-
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benen Ladezustands automatisch entriegelt werden,
sofern eine gültige Reservierung des weiteren Kraft-
fahrzeugs 12 für die Ladestation 3 vorliegt und das
Zeitintervall der gültigen Reservierung läuft. Dies be-
deutet, dass die mechanische Verbindung zwischen
der Ladestation 3 und dem Kraftfahrzeug 2 entriegelt
wird, sobald das Zeitintervall läuft, in welchem die La-
destation 3 für das weitere Kraftfahrzeug 12 reserviert
ist. Um zu verhindern, dass die mechanische Verbin-
dung zwischen dem Kraftfahrzeug 2 und der Ladesta-
tion 3 während des laufenden Zeitintervalls der Re-
servierung entriegelt wird, obwohl das weitere Kraft-
fahrzeug 12 noch nicht bereit ist, mit der Ladestati-
on 3 verbunden zu werden, kann die mechanische
Verbindung insbesondere erst dann automatisch ent-
riegelt werden, wenn zusätzlich zu dem laufenden
Zeitintervall der Reservierung ein Ladebereitschafts-
signal des weiteren Kraftfahrzeugs 12 vorliegt. Die-
ses Ladebereitschaftssignal des weiteren Kraftfahr-
zeugs 12 charakterisiert, dass das weitere Kraftfahr-
zeug 12 bereit ist, mit der Ladestation 3 verbunden
zu werden, um von der Ladestation 3 mit elektrischer
Energie versorgt zu werden. Somit wird die mechani-
sche Verbindung zwischen dem Kraftfahrzeug 2 und
der Ladestation 3 erst dann mechanisch entriegelt,
wenn sowohl das Zeitintervall der Reservierung läuft
als auch das weitere Kraftfahrzeug 12 dazu bereit ist,
elektrische Energie von der Ladestation 3 zu empfan-
gen. Hierbei kann das weitere Kraftfahrzeug 12 ins-
besondere dann dazu bereit sein, von der Ladesta-
tion 3 mit elektrischer Energie versorgt zu werden,
wenn das Kraftfahrzeug 12 innerhalb eines definier-
ten Höchstabstands zur Ladestation 3 angeordnet ist.
Hierbei kann der definierte Höchstabstand zur Lade-
station 3 von einer Länge des Ladekabels 5 der La-
destation 3 abhängen. Somit kann das Ladekabel 5
den definierten Höchstabstand charakterisieren, wel-
chen das weitere Kraftfahrzeug 12 für eine Bereit-
schaft, geladen zu werden, lediglich zu der Ladesta-
tion 3 aufweisen darf.

[0038] Hierbei kann das Zeitintervall und/oder das
Ladebereitschaftssignal mittels einer Chipkarte, so-
fern sich das weitere Kraftfahrzeug 12 innerhalb ei-
nes Funkradius der Chipkarte zur Ladestation 3 be-
findet, und/mittels eines Mobiltelefons und/oder mit-
tels Bluetooth und/oder mittels übermittelter GPS-Da-
ten von dem weiteren Kraftfahrzeug 12 für die Lade-
station 3 bereitgestellt werden. Hierbei kann die Chip-
karte dazu eingerichtet sein, dass diese das Lade-
bereitschaftssignal für die Ladestation 3 bereitstellt,
sobald das Kraftfahrzeug 12 innerhalb des vorgege-
benen Höchstabstands zur Ladestation 3 angeordnet
ist.

[0039] Mittels der Ausgabeeinrichtung 11 kann über
das wenigstens eine Leuchtelement 10 und/oder mit-
tels einer nicht dargestellten Bildschirmeinrichtung
kann das Zeitintervall der Reservierung mittels der
Ladestation 3 ausgegeben werden. Hierdurch kön-

nen sich in einem Umfeld der Ladestation 3 befin-
dende Personen über das Zeitintervall der Reser-
vierung informiert werden. Alternativ oder zusätzlich
kann mittels der Ladestation 3 das Zeitintervall der
Reservierung für wenigstens ein Kraftfahrzeug be-
reitgestellt werden, um das Kraftfahrzeug über das
Zeitintervall der Reservierung zu informieren. In Ab-
hängigkeit von dem ausgegebenen Zeitintervall der
Reservierung können somit infolge des Informierens
die Person und/oder das Kraftfahrzeug die Ladesta-
tion 3 in Abhängigkeit von dem Zeitintervall der Re-
servierung auswählen.

[0040] Vorliegend wird die Reservierung mittels ei-
nes Navigationssystems des weiteren Kraftfahrzeugs
12 getätigt, wobei das Navigationssystem sowohl ei-
nen Startzeitpunkt der Reservierung als auch ein
Zeitintervall der Reservierung ermittelt und für die La-
destation 3 bereitstellt. Hierbei kann das Navigati-
onssystem sowohl den Startzeitpunkt der Reservie-
rung als auch das Zeitintervall der Reservierung in
Abhängigkeit von einem Standort des weiteren Kraft-
fahrzeugs 12 und/oder in Abhängigkeit von einer ge-
planten Fahrtroute des weiteren Kraftfahrzeugs 12
ermitteln. Alternativ oder zusätzlich kann das Navi-
gationssystem den Startzeitpunkt der Reservierung
und/oder das Zeitintervall der Reservierung in Abhän-
gigkeit von einer Benutzereingabe eines Fahrzeugin-
sassen des weiteren Kraftfahrzeugs 12 ermitteln.

[0041] Zum Durchführen des Entriegelns kann die
Ladestation 3 einen das Entriegeln charakterisieren-
den Entriegelungsbefehl für das Kraftfahrzeug 2 be-
reitstellen. Das Kraftfahrzeug 2 entriegelt die mecha-
nische Verbindung, sobald das Kraftfahrzeug 2 den
Entriegelungsbefehl von der Ladestation empfängt.
Somit kann das Kraftfahrzeug 2 sowohl die mecha-
nische Verbindung verriegeln als auch die mecha-
nische Verbindung entriegeln, wobei das Verriegeln
bzw. das Entriegeln mittels der Ladestation 3 steuer-
bar ist. Ein das Entriegeln charakterisierendes Ent-
riegelungssignal kann von der Ladestation 3 für das
Kraftfahrzeug 2 bereitgestellt werden, sodass mittels
des Kraftfahrzeugs 2 der Fahrer des Kraftfahrzeugs
2 über das Entriegeln der mechanischen Verbindung
informierbar ist. Hierdurch kann ermöglicht werden,
dass der Fahrer des Kraftfahrzeugs 2 jederzeit weiß,
ob das Kraftfahrzeug 2 mit der Ladestation 3 verrie-
gelt ist oder ob das Kraftfahrzeug 2 von der Ladesta-
tion 3 entriegelt ist.

[0042] Sind sowohl das Kraftfahrzeug 2 als auch
das weitere Kraftfahrzeug 12 über jeweilige Lade-
anschlüsse der Ladesäule 3 mit der Ladestation 3
verbunden, sodass sowohl das Kraftfahrzeug 2 als
auch das weitere Kraftfahrzeug 12 mittels der La-
destation 3 bis zu einem jeweiligen vorgegebenen
Ladezustand geladen werden können, so kann mit-
tels der Ladestation 3 eine Entladeleistung der je-
weiligen mit den Kraftfahrzeugen 2, 12 verbundenen
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Ladeanschlüsse der Ladestation 3 in Abhängigkeit
von einem jeweiligen Ladezustand der Kraftfahrzeu-
ge 2, 12 eingestellt werden. Dies bedeutet, dass ei-
ne Aufladeleistung des weiteren Kraftfahrzeugs 12,
mit welcher das weitere Kraftfahrzeug 12 von der La-
destation 3 mit elektrischer Energie versorgt wird, in
Abhängigkeit von einem Ladezustand des Kraftfahr-
zeugs 2 einstellbar ist. Liegt der Ladezustand des
Kraftfahrzeugs 2 unterhalb eines vorgegebenen La-
dezustands für das Kraftfahrzeug 2, so wird das wei-
tere Kraftfahrzeug 12 mit einer ersten Aufladeleis-
tung mit elektrischer Energie von der Ladestation 3
versorgt. Entspricht ein Ladezustand des Kraftfahr-
zeugs 2 dem vorgegebenen Ladezustand oder lieg
der Ladezustand des Kraftfahrzeugs 2 über dem vor-
gegebenen Ladezustand, so wird das weitere Kraft-
fahrzeug 12 mit einer zweiten Aufladeleistung von
der Ladestation 3 mit elektrischer Energie versorgt.
Hierbei kann die zweite Aufladeleistung größer sein
als die erste Aufladeleistung. Insbesondere kann ei-
ne maximale Entladeleistung der Ladestation 3 er-
mittelt werden und in Abhängigkeit von einer jeweili-
gen maximalen Aufladeleistung des Kraftfahrzeugs 2
und des weiteren Kraftfahrzeugs 12 die Entladeleis-
tung der Ladestation 3 auf die Kraftfahrzeuge 2, 12
aufgeteilt werden. Hierbei kann die Aufladeleistung
des Kraftfahrzeugs 2 bei Erreichen des vorgegebe-
nen Ladezustands des Kraftfahrzeugs 2 auf null ge-
senkt werden. Des Weiteren kann bei Erreichen des
vorgegebenen Ladezustand des Kraftfahrzeugs 2 die
dem Kraftfahrzeug 2 zum Erreichen des vorgegebe-
nen Ladezustands vorher bereitgestellte Entladeleis-
tung dem weiteren Kraftfahrzeug 12 zur Verfügung
gestellt werden. Somit können die Kraftfahrzeuge 2,
12 insbesondere in Abhängigkeit von einer Reihen-
folge eines Verbindens der jeweiligen Kraftfahrzeuge
2, 12 mit der Ladestation 3 nacheinander bis zu ih-
rem jeweiligen vorgegebenen Ladezustand geladen
werden.

[0043] Dem beschriebenen Verfahren liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass bei der Nutzung einer La-
desäule für ein Elektroauto herkömmlicherweise ein
Stecker eines Ladekabels der in das Elektroauto ge-
steckt wird erst entriegelt wird, wenn ein Besitzer des
Elektroautos das Elektroauto aufschließt. Als Hos-
pitality Funktion kann der Besitzer des Elektroautos
derzeit über eine App auf seinem Smartphone einen
aktuellen Ladestand seines Elektroautos abrufen und
den Stecker des Ladekabels aktiv entriegeln und so-
mit für andere Benutzer freigeben.

[0044] Bei dem im Zusammenhang mit der einzi-
gen Fig. beschriebenen Verfahren wird eine auto-
matische Entriegelung eingesetzt, welche das Lade-
kabel 5 beziehungsweise die mechanische Verbin-
dung zwischen dem Kraftfahrzeug 2 und der Lade-
station 3 entriegelt, sobald das Kraftfahrzeug 2 voll-
ständig aufgeladen ist. Wenn diese Entriegelung er-
folgt ist, bekommt die Ladestation 3 ein Signal, vor-

liegend das Entriegelungssignal, welches charakteri-
siert, dass das Kraftfahrzeug 2 die mechanische Ver-
bindung entriegelt hat. Das Ladekabel 5 kann eine-
nends den ladestationsseitigen Ladestecker 6 auf-
weisen, welcher in der fahrzeugseitigen Ladebuch-
se 7 eingesteckt ist, und andernends einen Ladesta-
tionsstecker aufweisen, welcher zum Verbinden mit
der Ladestation 3 in einer Ladestationsbuchse der
Ladestation 3 eingesteckt ist. Nach Entriegelung der
mechanischen Verbindung steckt der ladestations-
seitige Ladestecker 6 entriegelt in der fahrzeugseiti-
gen Ladebuchse 7 und der Ladestationsstecker in der
Ladestationsbuchse. Bei der mechanischen Verbin-
dung zwischen dem Kraftfahrzeug 2 und der Lade-
station 3 kann sowohl die Verbindung zwischen dem
ladestationsseitigen Ladestecker 6 und der fahrzeug-
seitigen Ladebuchse 7 als auch die Verbindung zwi-
schen dem Ladestationsstecker und der Ladestati-
onsbuchse verriegelt sein und im Rahmen der auto-
matischen Entriegelung können beide Verbindungen
oder lediglich eine der Verriegelungen entriegelt wer-
den. Nach Empfangen des Entriegelungssignals si-
gnalisiert die Ladestation 3 anderen Elektroautofah-
rern, dass die Ladestation 3 frei ist und der ladestati-
onsseitige Ladestecker 6 von dem geparkten bezie-
hungsweise gesteckten Kraftfahrzeug 2 abgezogen
werden kann. Somit kann die Ladestation 3 von meh-
reren Elektroautos genutzt werden, sofern genügend
Stellplätze in einem Verbindungsbereich um die La-
destation 3 zur Verfügung stehen. Überdies kann die
Ladestation 3 hierdurch nicht von einem Elektroauto
blockiert werden.

[0045] Das Elektroauto beziehungsweise das Kraft-
fahrzeug 2 könnte die Zeit, die es zur vollständigen
Aufladung der Batterie 4 noch braucht, an die Lade-
station 3 übermitteln. Mit dieser die Zeit charakterisie-
renden Information könnten andere Elektroautofahrer
nachsehen, wann die Ladestation 3 frei wird.

[0046] Das Kraftfahrzeug 2 entscheidet anhand des
Ladezustands der Batterie 4, wann die automatische
Entriegelung erfolgt. Das Kraftfahrzeug 2 ist somit
nicht auf ein Signal des Dritten oder des Fahrers des
Kraftfahrzeugs 2 angewiesen. Es wird dadurch vor-
aussichtlich keine neue Hardware im Kraftfahrzeug 2
oder an der Ladestation 3, welche vorliegend als La-
desäule ausgebildet ist, benötigt. Des Weiteren gibt
das Kraftfahrzeug 2 das Entriegelungssignal an die
Ladestation 3 weiter, wenn die automatische Entrie-
gelung erfolgt ist. Wenn die automatische Entriege-
lung noch nicht erfolgt ist, kann das Kraftfahrzeug 2
die Information, welche charakterisiert, wie lange das
Kraftfahrzeug 2 noch benötigt, bis es den vorgege-
benen beziehungsweise gewünschten Ladezustand
erreicht hat und somit entriegelt werden kann, cha-
rakterisiert. Andere Elektroautofahrer können durch
ein Signal an der Ladestation 3 beziehungsweise auf
der App sehen, dass das Kraftfahrzeug 2 gerade an
der Ladestation 3 angeschlossen ist und ob bezie-
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hungsweise wann der ladestationsseitige Ladeste-
cker 6 von dem geparkten Kraftfahrzeug 2 abgezo-
gen und bei dem weiteren Kraftfahrzeug 12 einge-
steckt werden kann. Dies setzt entsprechend viele
Parkplätze neben der Ladestation 3 voraus.

[0047] Im Folgenden wird eine spezielle Anwen-
dungssituation erläutert: An der Ladestation 3, wel-
che vorliegend als Schnellladestation mit Ladekabel
5 ausgebildet ist, sind zwei Parkplätze angeordnet.
Das Kraftfahrzeug 2 soll an dieser Schnellladestati-
on mit elektrischer Energie aufgetankt werden. Der
Fahrer des Kraftfahrzeugs 2 steckt den über das La-
dekabel 5 mit der Ladestation 3 verbundenen lade-
stationsseitigen Ladestecker 6 in die fahrzeugseitige
Ladebuchse 7 des Kraftfahrzeugs 2 und geht in ei-
nem Shopping Center shoppen oder zum Essen in
eine Raststation einer Autobahn oder zum Einkau-
fen in einen Supermarkt et cetera. Der Ladevorgang
der Batterie 4 bis zu dem vorgegebenen Ladezustand
ist nach 20 Minuten abgeschlossen. Der Fahrer be-
nötigt allerdings 30 Minuten oder länger zum Shop-
pen beziehungsweise zum Essen beziehungsweise
zum Einkaufen. Nach Abschluss des Ladevorgangs
würde das Kraftfahrzeug 2 nach aktuellem Stand der
Technik die Ladestation 3 belegen, obwohl es nicht
mehr geladen wird. Bei dem Verfahren zum auto-
matischen Entriegeln der Ladeanordnung 1 können
während des Ladevorgangs andere Elektroautofah-
rer insbesondere über die App nachsehen, wie lan-
ge das mit der Ladestation 3 verbundene Kraftfahr-
zeug 2 noch benötigt, bis dessen Batterie 4 den vor-
gegebenen Ladezustand erreicht hat und das Kraft-
fahrzeug 2 die Ladestation 3 für das nächste Elektro-
auto beziehungsweise das weitere Kraftfahrzeug 12
freigibt. Nach Freigabe des ladestationsseitigen La-
desteckers 6 mittels des Kraftfahrzeugs 2 kann das
an einem der Ladestation 3 zugeordneten Parkplatz
abgestellte weitere Kraftfahrzeug 12 mittels der La-
destation 3 geladen werden, indem der ladestations-
seitige Ladestecker 6 aus der fahrzeugseitigen Lade-
buchse 7 des Kraftfahrzeugs 2 herausgezogen wird
und mit dem weiteren Kraftfahrzeug 12 verbunden
wird.

[0048] Um zu gewährleisten, dass die Ladestation
3 im reservierten Zeitintervall für das die Reservie-
rung aufweisende weitere Kraftfahrzeug 12 frei ist
und nicht von dem Kraftfahrzeug 2 blockiert wird,
kann die Ladestation 3 für das Zeitintervall der Reser-
vierung für das Kraftfahrzeug 2 gesperrt werden. Ins-
besondere kann bei Eintreffen des weiteren Kraftfahr-
zeugs 12, welches die gültige Reservierung aufweist,
an der Ladestation 3 das Kraftfahrzeug 2, welches die
Ladestation 3 ohne Reservierung besetzt, den Ent-
riegelungsbefehl von der Ladestation 3 empfangen,
wobei der Entriegelungsbefehl charakterisiert, dass
die mechanische Verbindung zu entriegeln ist. Wenn
die Entriegelung erfolgt ist, kann die Ladestation 3
anzeigen, dass die mechanische Verbindung entrie-

gelt worden ist und das Ladekabel 5 von dem Kraft-
fahrzeug 2 abgezogen und mit dem weiteren Kraft-
fahrzeug 12, welches die gültige Reservierung auf-
weist, verbunden werden kann. Hierbei ist es vorteil-
haft, wenn ein freier Parkplatz für das weitere Kraft-
fahrzeug 12 in Kabelreichweite und somit innerhalb
des vorgegebenen, durch das Ladekabel 5 definier-
ten Höchstabstands zu der Ladestation 3 frei ist. Die-
ses Verfahren ermöglicht, dass eine Auslastung der
Ladestation besonders groß gehalten werden kann
und ein Risiko, dass das Kraftfahrzeug 2 die Lade-
station 3 besetzt, besonders gering gehalten werden
kann. Ein mögliches Szenario könnte insbesondere
derart ablaufen, dass im Urlaubsverkehr der Fahrer
des weiteren Kraftfahrzeugs 12 die Ladestation 3, bei
welcher es sich insbesondere um eine einer Auto-
bahn zugeordnete Schnellladesäule handelt, um 14
Uhr für einen Zeitraum von 16 Uhr bis 16.30 Uhr
reserviert. Die Möglichkeit zur Reservierung könnte
insbesondere in das Navigationssystem eingearbei-
tet sein. Vorliegend verfügt die reservierte Ladestati-
on 3 über zwei Ladekabel 5 und zwei Parkplätze. Ei-
ne maximale Parkdauer an der Ladestation 3 könn-
te 45 min betragen. An einem Parkplatz der Ladesta-
tion 3 kann insbesondere eine Stunde vor dem Zeit-
intervall der Reservierung auf einer Anzeige der La-
destation 3 signalisiert werden, dass dieser Parkplatz
lediglich von dem die gültige Reservierung aufwei-
senden weiteren Kraftfahrzeug 12 zu nutzen ist. Um
15.45 Uhr fährt das Kraftfahrzeug 2, welches die gül-
tige Reservierung nicht aufweist, auf den nicht reser-
vierten Parkplatz an der Ladestation 3, welche signa-
lisiert, wann sie reserviert ist. Hierbei kann der Fahrer
des Kraftfahrzeugs 2 die Information erhalten, dass
die Aufladung des Kraftfahrzeugs 2 ab 16 Uhr bezie-
hungsweise bei einem Eintreffen des die Reservie-
rung aufweisenden Kraftfahrzeugs 12 abgebrochen
wird. Der Fahrer des Kraftfahrzeugs 2 kann in einem
Autobahnrestaurant zum Essen gehen und erst um
16.30 Uhr wieder zurück zum Kraftfahrzeug 2 kom-
men. Um 16.10 trifft das die gültige Reservierung auf-
weisende weitere Kraftfahrzeug 12 an der Ladestati-
on 3 ein und fährt auf den für es reservierten Park-
platz. Das weitere Kraftfahrzeug 12 beziehungsweise
der Fahrer des weiteren Kraftfahrzeugs 12 kann sich
gegenüber der Ladestation 3 mittels einer Ladechip-
karte beziehungsweise mittels GPS- und/oder Blue-
tooth-Daten des weiteren Kraftfahrzeugs 12 und/oder
mittels des Mobiltelefons identifizieren. Die Ladesta-
tion 3 erkennt, dass das die gültige Reservierung auf-
weisende weitere Kraftfahrzeug 12 innerhalb des de-
finierten Höchstabstands angekommen ist und stellt
für das Kraftfahrzeug 2 das Entriegelungssignal be-
reit, welches charakterisiert, dass das Ladekabel 5
zu entriegeln ist. Das Kraftfahrzeug 2 kann das Lade-
kabel 5 entriegeln und über ein Signal die Ladestati-
on 3 über die Entriegelung informieren. Die Ladesta-
tion 3 kann dem Fahrer des weiteren Kraftfahrzeugs
12 signalisieren, dass das Ladekabel 5 vom Kraft-
fahrzeug 2 abgesteckt und in das weitere Kraftfahr-
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zeug 12 eingesteckt werden kann. Dieses Verfahren
ermöglicht, dass Kapazitäten der Ladestation 3 opti-
mal ausgelastet werden können und die Ladestation
3 somit für Betreiber besonders rentabel ist. Darüber
hinaus können Fahrer von Kraftfahrzeugen eine je-
weilige Aufladung der Kraftfahrzeuge 2, 12 rechtzeitig
planen und insbesondere während Stoßzeiten und/
oder Urlaubszeiten lange Wartezeiten an der Lade-
station 3 vermeiden.

[0049] Um zu vermeiden, dass das weitere Kraftfahr-
zeug 12 erst dann geladen werden kann, wenn das
Ladekabel 5 am Kraftfahrzeug 2 und/oder an der La-
destation 3 entriegelt worden ist, kann eine in der
einzigen Fig. nicht dargestellte Umschalteinrichtung
an der Ladestation 3 angeordnet werden sowie we-
nigstens ein weiteres Ladekabel 5 mit Ladesteckern
6. Nach beziehungsweise während eines Ladevor-
gangs des Kraftfahrzeugs 2 kann das weitere Kraft-
fahrzeug 12 mittels des wenigstens einen weiteren
Ladekabels 5 beziehungsweise Ladesteckers 6 mit
der Ladestation 3 verbunden werden. Eine Umleitung
einer Ladeenergie auf das zweite Ladekabel 5 bezie-
hungsweise den zweiten Ladestecker 6 könnte nach
abgeschlossener Aufladung des Kraftfahrzeugs 2 er-
folgen. Hierdurch kann eine Kapazität der Ladestati-
on 3 optimal genutzt werden. Im Folgenden wird ein
konkretes Anwendungsbeispiel des Verfahrens er-
läutert. An der Ladestation 3 in einer Innenstadt kann
es vier Parkplätze geben, die um die Ladestation 3
angeordnet sind. Die Ladestation 3 kann über vier
Typ2-Steckdosen beziehungsweise über vier Lade-
kabel 5 mit jeweiligen Ladesteckern 6 verfügen. Um
18 Uhr kann ein erstes Kraftfahrzeug an der Ladesta-
tion 3 ankommen und mit der Ladestation 3 mecha-
nisch verbunden werden. Dieses erste Kraftfahrzeug
kann der Ladestation 3 ein Signal schicken, welches
charakterisiert, wie lange ein Ladevorgang des ersten
Kraftfahrzeugs bis zum gewünschten Ladezustand
benötigt. Die Ladestation 3 kann die Zeit, die das
angesteckte erste Kraftfahrzeug bis zum gewünsch-
ten Ladezustand benötigt, über ein Display und/oder
über eine App ausgeben. Um 18.15 Uhr kann ein
zweites Kraftfahrzeug an der Ladestation 3 ankom-
men und mit der Ladestation 3 mechanisch verrie-
gelt werden. Die Ladestation 3 kann dem Fahrer des
zweiten Kraftfahrzeugs signalisieren, dass die Lade-
station 3 erst um 20 Uhr auf die mechanische Verbin-
dung zu dem zweiten Kraftfahrzeug umschalten wird
und somit das zweite Kraftfahrzeug erst ab 20 Uhr
laden wird. Die Ladestation 3 kann die Zeit, die das
angesteckte zweite Kraftfahrzeug bis zu seinem ge-
wünschten Ladezustand benötigt, über das Display
und/oder über die App ausgeben. Um 18.30 Uhr kann
ein drittes Kraftfahrzeug an der Ladestation 3 ankom-
men, wobei das Verfahren analog zum zweiten Kraft-
fahrzeug abläuft. Insbesondere können am nächsten
Tag bis zu vier auf den Parkplätzen der Ladestation 3
geparkte Kraftfahrzeuge mittels der einen Ladestati-

on 3 deren jeweiligen gewünschten Ladezustand er-
reichen.

[0050] Falls die Ladestation 3 über eine größere Ent-
ladeleistung verfügt als das angesteckte Kraftfahr-
zeug 2 in Form der Aufladeleistung empfangen kann,
kann das angesteckte Kraftfahrzeug 2 lediglich mit
der maximal möglichen Aufladeleistung des ange-
steckten Kraftfahrzeugs 2 geladen werden. Hierbei
kann die Ladestation 3 nicht deren volle Entladeleis-
tung abrufen, was zu Wartezeiten führen kann. Um
dies zu vermeiden, kann mittels der Umschalteinrich-
tung zwischen dem Kraftfahrzeug 2 und dem weite-
ren Kraftfahrzeug 12 die Entladeleistung der Ladesta-
tion 2 aufgeteilt werden. Im Folgenden wird auch hier-
zu ein konkretes Ausführungsbeispiel erläutert. An
der Ladestation 3, welche eine Entladeleistung von
22 kW aufweist, wird das Kraftfahrzeug 2 angesteckt,
welches eine Aufladeleistung von 11 kW aufweist.
Die Ladestation 3 kann eine Zeit, die das angesteckte
Kraftfahrzeug 2 bis zum gewünschten Ladezustand
benötigt, und zusätzlich eine verbleibende Entlade-
leistung der Ladestation 3 über ein Display und/oder
über eine App ausgeben. Anschließend kann das
weitere Kraftfahrzeug 12 an die Ladestation 3 heran-
fahren und mechanisch mit der Ladestation 3 verbun-
den werden. Das weitere Kraftfahrzeug 12 kann mit
einer Aufladeleistung von 11 kW, welche der Rest-
entladeleistung der Ladestation 3 entspricht, geladen
werden, bis das Kraftfahrzeug 2 dessen gewünsch-
ten Ladezustand erreicht hat. Hat das Kraftfahrzeug
2 dessen gewünschten Ladezustand erreicht, dann
steht dem weiteren Kraftfahrzeug 12 die volle Entla-
deleistung von 22 kW der Ladestation 3 zur Verfü-
gung.

[0051] Insgesamt zeigen die Beispiele, wie durch die
Erfindung eine automatische Entriegelung einer ein
Kraftfahrzeug und eine Ladestation umfassenden La-
deanordnung geschaffen werden kann.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum automatischen Entriegeln einer
Ladeanordnung (1), bei welcher ein elektrisch an-
treibbares Kraftfahrzeug (2) mit einer Ladestation (3)
verbunden ist, mit den Schritten:
- Automatisches Entriegeln einer mechanischen Ver-
bindung zwischen der Ladestation (3) und dem Kraft-
fahrzeug (2), sobald ein vorgegebener Ladezustand
bei einer Batterie (4) des Kraftfahrzeugs (2) erreicht
worden ist;
- Generieren eines Entriegelungssignals mittels des
Kraftfahrzeugs (2), sobald die mechanische Verbin-
dung entriegelt worden ist;
- Übertragen des generierten Entriegelungssignals
an die Ladestation (3), welche infolgedessen signali-
siert, dass die Ladestation (3) frei ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor Erreichen des vorgegebenen La-
dezustands die mechanische Verbindung zwischen
der Ladestation (3) und dem Kraftfahrzeug (2) auto-
matisch entriegelt wird, sobald ein Zeitintervall einer
gültigen Reservierung eines weiteren Kraftfahrzeugs
läuft.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mechanische Verbindung
erst dann automatisch entriegelt wird, wenn zusätz-
lich zu dem laufenden Zeitintervall der Reservierung
ein Ladebereitschaftssignal des weiteren Kraftfahr-
zeugs vorliegt, welches eine Bereitschaft des weite-
ren Kraftfahrzeugs charakterisiert, elektrische Ener-
gie von der Ladestation zu empfangen.

4.    Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zeitintervall und/oder das
Ladebereitschaftssignal mittels einer Chipkarte und/
oder mittels eines Mobiltelefons und/oder mittels
Bluetooth und/oder mittels übermittelter GPS-Daten
von dem weiteren Kraftfahrzeug bereitgestellt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lade-
station (3) ein das automatische Entriegeln charakte-
risierendes Entriegelungssignal zum Informieren des
Fahrers des Kraftfahrzeugs (2) für das Kraftfahrzeug
(2) bereitstellt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lade-
station (3) einen das Entriegeln charakterisierenden
Entriegelungsbefehl für das Kraftfahrzeug (2) bereit-
stellt und das Kraftfahrzeug (2) die mechanische Ver-
bindung entriegelt, sobald das Kraftfahrzeug (2) den
Entriegelungsbefehl empfängt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die

Ladestation das Zeitintervall der Reservierung signa-
lisiert.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Zeitintervall und/oder ein Startzeitpunkt der Reser-
vierung von einem Navigationssystem des weiteren
Kraftfahrzeugs ermittelt wird und die Reservierung
mittels des Navigationssystems durchgeführt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der
Ladestation das Kraftfahrzeug und wenigstens ein
weiteres Kraftfahrzeug über jeweilige Ladeanschlüs-
se der Ladestation bis zu einem jeweiligen vorgege-
benen Ladezustand aufgeladen werden, wobei mit-
tels der Ladestation eine Ladeleistung des wenigs-
tens einen mit dem weiteren Kraftfahrzeug verbun-
denen Ladeanschlusses verändert wird, sobald das
Kraftfahrzeug den vorgegebenen Ladezustand auf-
weist.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ladeleistung des wenigstens ei-
nen mit dem weiteren Kraftfahrzeug verbundenen La-
deanschlusses null beträgt, solange ein Ladezustand
des Kraftfahrzeugs unter dem vorgegebenen Lade-
zustand liegt.

11.    Verfahren nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine maximale Ladeleistung der
Ladestation ermittelt wird und in Abhängigkeit da-
von, wie viel von der Ladeleistung das Kraftfahrzeug
und das wenigstens eine weitere Kraftfahrzeug bereit
sind zu empfangen, die Ladeleistung auf die Ladean-
schlüsse der Ladestation aufgeteilt wird.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim auto-
matischen Entriegeln
- entweder ein fahrzeugseitiger Ladestecker, der in
eine Ladebuche der Ladestation eingesteckt und mit
dieser verriegelt ist, entriegelt wird;
- oder ein ladestationsseitiger Ladestecker (6), der in
eine fahrzeugseitige Ladebuchse (7) eingesteckt und
mit dieser verriegelt ist, entriegelt wird.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der vorge-
gebene Ladezustand in Abhängigkeit von einer Be-
nutzervorgabe vorgegeben wird.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
der vorgegebene Ladezustand ein voll geladener Zu-
stand der Batterie (4) ist.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lade-
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station (3) mittels einer Ausgabeeinrichtung (11) si-
gnalisiert, dass die Ladestation (3) frei ist.

16.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
destation (3) das Entriegelungssignal an eine Ser-
vereinrichtung überträgt, welche das Entriegelungs-
signal an eine App überträgt, welche infolgedessen
signalisiert, dass die Ladestation (3) frei ist.

17.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
fahrzeug (2) ein Ladezustandssignal, welches einen
Ladezustand der Batterie (4) charakterisiert, an die
Ladestation (3) überträgt, wobei die Ladestation (3)
in Abhängigkeit von dem Ladezustandssignal eine
Restladezeit der Batterie (4) bis zu dem vorgegebe-
nen Ladezustand ermittelt.

18.    Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ladestation (3) mittels einer
Ausgabeeinrichtung (11) die Restladezeit der Batte-
rie (4) anzeigt.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 17 oder
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Ladestati-
on (3) die Restladezeit der Batterie (4) an eine Ser-
vereinrichtung überträgt, welche die Restladezeit der
Batterie (4) an eine App überträgt, welche infolgedes-
sen die Restladezeit der Batterie (4) ausgibt.

20.  Kraftfahrzeug (2), welches elektrisch antreibbar
ist und welches dazu eingerichtet ist,
- mit einer Ladestation (3) verbunden zu werden;
- eine mechanische Verbindung zwischen der Lade-
station (3) und dem Kraftfahrzeug (2) automatisch zu
entriegeln, sobald ein vorgegebener Ladezustand bei
einer Batterie (4) des Kraftfahrzeugs (2) erreicht wor-
den ist;
- ein Entriegelungssignal zu generieren, sobald die
mechanische Verbindung entriegelt worden ist; und
- das generierte Entriegelungssignal an die Ladesta-
tion (3) zu übertragen, welche infolgedessen signali-
siert, dass die Ladestation (3) frei ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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